
Landeshauptstadt Magdeburg 
- Der Oberbürgermeister – 

 
 

Dezernat: VI FB 62 
 

 
Drucksache 
DS0191/06 

 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

12.05.2006 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Der Oberbürgermeister 30.05.2006 nicht öffentlich Genehmigung (OB) 

Ausschuss für kommunale Rechts- und 
Bürgerangelegenheiten 

22.06.2006 öffentlich Beratung 

Stadtrat 06.07.2006 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  X 

Beteiligungen 
Amt 12,Amt 66,FB 41 

KFP  X 
 BFP  X 

 
Kurztitel 
 
Straßenname 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Benennung der neu entstehenden Straße zwischen Thomas-Mann-Str. 
und Schwarzkopfweg nordöstlich von Heyneckes Garten als 
 
                                                             Eibenweg 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

x    JA   NEIN x 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-          
haushalt im Jahr haushalt im Jahr          
     mit   Euro      mit  Euro          
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
 
federführendes/r 
Amt/FB 62 

Sachbearbeiter 
Herr Hesse, Tel. 5405181 

Unterschrift AL/FBL 
Herr Dr. Scheidemann 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

Herr Werner Kaleschky 
Unterschrift 
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Begründung: 
 
Im Zuge der Erschließung von Baugrundstücken entsteht die zu benennende Straße aus einem 
Gartenweg.  
Die künftig anliegenden Grundstücke lassen sich ohne eigenen Straßennamen nicht sinnvoll zu den 
vorhandenen Straßen adressieren. 
Unter Beteiligung des Bau- und Erschließungsträgers sowie der künftigen Anwohner entstand der 
Vorschlag zur Benennung als Eibenweg. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Lageplan 
Vorschlag zur Straßenbenennung 
 
 
 
 


